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Festlegungen der ESF-Fondsverwaltung zur Flexibilisierung von Nachweispflich-
ten für Unternehmensberatungen aufgrund der Coronapandemie 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus haben 
die Durchführung von Unternehmensberatungen, die anteilig vom ESF und über den 
Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) durch das BMWI finanziert werden, 
erschwert oder teilweise unmöglich gemacht. Aufgrund dieses Sachverhaltes hat der 
ZDH mit den Rundschreiben vom 19.03.2020 und vom 27.03.2020 die Regelungen zu 
den Nachweispflichten in der für die Kofinanzierung des ESF maßgeblichen Förderricht-
linie „Förderung eines Innovationsclusters im Handwerk durch ein Informations-, Bera-
tungs- und Technologietransfernetzwerk (Know-how-Transfer im Handwerk)“ flexibili-
siert. Zur Vereinheitlichung der Förderpraxis des ESF und des ZDH, trifft die ESF-Fonds-
verwaltung folgende Festlegungen: 
 

1. Anwendungsbereich der Festlegungen 

Die Festlegungen unter 2. gelten für folgende ESF-Richtlinie: 

• Richtlinie über die Förderung von Beratungsleistungen für Handwerksunternehmen 

in Mecklenburg-Vorpommern durch ihre Kammern und Fachverbände (Kammerbe-

ratungsrichtlinie – KammerberRL M-V) vom 17. Januar 2018“ 

 

2. Festlegungen zu den Nachweispflichten 

Kurzberatungen, die im Zusammenhang mit der Coronakrise durchgeführt werden, dür-

fen, unabhängig von der Beratungsdauer, zu einem „Beratungsprojekt“ zusammenge-

fasst und als Tagwerkkontingente abgerechnet werden. Sofern die Unterschriften der Be-

ratenen nicht eingeholt werden können, ist stattdessen ein Erklärungsverfahren zulässig, 
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d.h. die Beratungsstellen bestätigen selber durch eigene Unterschrift, dass sie die aufge-

listeten Betriebe beraten haben. Zum Nachweis ist eine Tabelle mit Namen der Betriebe, 

jeweiligem Datum und Beratungsdauer sowie die Angabe des Schwerpunktthemas an-

zulegen und im Rahmen des Verwendungsnachweises im Original vom jeweiligen Bera-

ter unterschrieben der Bewilligungsbehörde vorzulegen. 

Die Vorlage einer De-minimis-Erklärung für das jeweils beratene Unternehmen ist weiter-

hin erforderlich. 

 

Aufgrund der Einschränkungen insbesondere für Reisen werden zahlreiche Weiterbil-

dungsveranstaltungen in der nächsten Zeit nicht durchgeführt werden. Dies ist ein hinrei-

chender Sachgrund, falls die gemäß ESF-Richtlinie vorgegebenen Weiterbildungsver-

pflichtungen im Jahr 2020 durch die Berater nicht erreicht werden sollten. 

 

3. Befristung der Festlegungen 

Diese Festlegung gilt analog zur ZDH-Regelung rückwirkend für den Zeitraum vom 

17.03.2020 bis einschließlich 12.05.2020. Sofern der ZDH seine Regelung verlängert, 

werden diese Festlegungen ebenfalls entsprechend verlängert. 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Eberhard Messmann 
 
ESF-Fondsverwalter des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
 

 


